
Die Allgemeinverfügung zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Be-
reich angesichts der Corona-Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Ver-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig in der 
Bekanntmachung vom 03.04.2020 (Lagern auf öffentlichen Grünflächen und in 
grünbestimmten öffentlichen Freiräumen einschließlich der dort vorhandenen Wege 
und Plätze) wird wie folgt geändert: 
 
4. Diese Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich Sonntag, 3. Mai 2020. Eine weitere 
Verlängerung ist möglich.  
 
Begründung zu 4:  
Die Begründung ist unter www.braunschweig.de nachzulesen. 
 
Hinweis:  
Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung stellt nach § 73 Abs. 1 a Nr. 6 IfSG 
eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro geahndet werden 
kann. 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 
Abs. 8 IfSG. Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, erhoben 
werden.  
Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO keine 
aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 
55, 38100 Braunschweig, gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung anordnen.  
 
I. V.  
gez.  
Dr. Arbogast  
Stadträtin 
 
 
 
 


